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Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un-
mittelbar betroffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten;  

 10. ersucht 

 a) alle Staaten, dem Generalsekretär so rasch wie mög-
lich über schwere Verstöße gegen den Schutz und die Sicher-
heit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und 
Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplomati-
schem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen Bericht zu erstatten; 

 b) den Staat, in dem der Verstoß erfolgte, und, soweit 
möglich, den Staat, in dem sich der Tatverdächtige aufhält, dem 
Generalsekretär so rasch wie möglich über die Maßnahmen Be-
richt zu erstatten, die ergriffen wurden, um den Täter vor Ge-
richt zu stellen, und im Einklang mit seinen Rechtsvorschriften 
nach Abschluss des Verfahrens gegen den Täter über dessen 
Ausgang Mitteilung zu machen sowie über die Maßnahmen Be-
richt zu erstatten, die ergriffen wurden, um zu verhindern, dass 
sich derartige Verstöße wiederholen; 

 c) die Bericht erstattenden Staaten, zu erwägen, von den 
Leitlinien des Generalsekretärs12 Gebrauch zu machen bezie-
hungsweise sie zu berücksichtigen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, 

 a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zukom-
men zu lassen, das sie an das Ersuchen in Ziffer 10 erinnert; 

 b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte nach 
Erhalt unverzüglich an alle Staaten weiterzuleiten, sofern der 
Bericht erstattende Staat nichts anderes beantragt; 

 c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staaten 
auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichtsverfahren hinzuwei-
sen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß gemeldet 
wurde; 

 d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen 
sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß Ziffer 10 a) oder 
die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist vorgelegt wurden; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten in 
dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschreiben zu bitten, ihm ih-
re Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die zu ergrei-
fen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz und die 
Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplo-
matischem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen zu verbessern; 

 13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen, der Folgendes enthält:  
 
12 A/42/485, Anlage. 

 a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der 
in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungsweise der Beitritte 
zu diesen; 

 b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10 und 
12 eingegangenen Berichte beziehungsweise zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen; 

 14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen, die 
er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegenheiten zu äußern 
wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung aufzu-
nehmen; 

 15. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/16 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/561, Ziffer 7)13. 

57/16.  Übereinkommen über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/55 vom 9. Dezem-
ber 1991, 49/61 vom 9. Dezember 1994, 52/151 vom 15. De-
zember 1997, 53/98 vom 8. Dezember 1998, 54/101 vom 
9. Dezember 1999, 55/150 vom 12. Dezember 2000 und 56/78 
vom 12. Dezember 2001, 

 nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses 
nach Resolution 55/150 über die Immunität der Staaten und ih-
res Vermögens von der Gerichtsbarkeit14, 

 feststellend, dass nur noch wenige offene Fragen verbleiben,  

 betonend, wie wichtig einheitliche und klare Rechtsvor-
schriften betreffend die Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit sind, 

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit14; 

 2. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss vom 24. bis 
28. Februar 2003 erneut zusammentreten soll, um einen letzten 
Versuch zu unternehmen, die Bereiche, in denen Einvernehmen 
besteht, zu konsolidieren und noch ausstehende Fragen zu klä-
ren, mit dem Ziel, auf der Grundlage der von der Völkerrechts-

 
13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
14 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 22 (A/57/22). 
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kommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung verabschiede-
ten Artikelentwürfe über die Immunität der Staaten und ihres 
Vermögens von der Gerichtsbarkeit15 sowie der Beratungen in 
der allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe des 
Sechsten Ausschusses und des Ad-hoc-Ausschusses und ihrer 
Ergebnisse16 ein allgemein annehmbares Rechtsinstrument aus-
zuarbeiten und eine Empfehlung zur Form dieses Rechtsin-
struments abzugeben; 

 3. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Ergebnisse 
seiner Arbeit Bericht zu erstatten; 

 4. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über die Im-
munität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbar-
keit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/17 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/562 und Corr.1, Ziffer 15)17. 

57/17. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht über ihre fünf-
unddreißigste Tagung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten Natio-
nen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheit-
lichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und dabei 
die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der Ent-

 
15 Yearbook of the International Law Commission, 1991, Vol. II, Zweiter 
Teil (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.V.9 
(Part 2)), Dokument A/46/10, Kap. II, Ziffer 28.  
16 Siehe A/C.6/54/L.12 und A/C.6/55/L.12; siehe auch Official Records of 
the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sixth Committee, 30. Sitzung 
(A/C.6/54/SR.30) und Korrigendum; ebd., Fifty-fifth Session, Sixth Com-
mittee, 30. und 31. Sitzung (A/C.6/55/SR.30 und 31) und Korrigendum; 
und ebd., Fifty-seventh Session, Supplement No. 22 (A/57/22); und ebd., 
Fifty-seventh Session, Sixth Committee, 18. und 19. Sitzung 
(A/C.6/57/SR.18 und 19). 
17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Brasilien, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Iran (Islamische 
Republik), Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kenia, Kroatien, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malta, Ma-
rokko, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, 
Österreich, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra 
Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Ungarn, Uru-
guay,Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 

wicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des interna-
tionalen Handels zu berücksichtigen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtli-
cher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, ins-
besondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, einen 
bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im inter-
nationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker leisten 
würde, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre 
fünfunddreißigste Tagung18, 

 besorgt darüber, dass die von anderen Organen des Systems 
der Vereinten Nationen ohne ausreichende Abstimmung mit der 
Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet des 
internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit 
führen könnten, was nicht dem in ihrer Resolution 37/106 vom 
16. Dezember 1982 erklärten Ziel der Förderung von Effizienz, 
Konsistenz und Kohärenz bei der Vereinheitlichung und Har-
monisierung des internationalen Handelsrechts entsprechen 
würde, 

 erneut erklärend, dass die Kommission als das zentrale 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet des internationalen Handelsrechts den Auftrag hat, die 
Rechtstätigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren,  

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über ihre fünfunddreißigste Tagung18; 

 2. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die 
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht das Mustergesetz über die Schlichtung in internatio-
nalen Handelssachen fertiggestellt und verabschiedet hat19; 

 3. lobt die Kommission für die Fortschritte bei ihrer Ar-
beit auf dem Gebiet der Schiedsgerichtsbarkeit, des Insolvenz-
rechts, des elektronischen Geschäftsverkehrs, der privat finan-
zierten Infrastrukturprojekte, der Sicherungsrechte und des 
Transportrechts; 

 4. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Entwick-
lungsländer die Arbeit der Kommission betreffend die Ausbil-
dung und technische Hilfe auf dem Gebiet des internationalen 
Handelsrechts ist, und  

 
18 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 17 (A/57/17). 
19 Ebd., Anhang I. 




